
Beschlussantrag Nr. BA-081/2023

i. A. Anja Schale i. A. René Mann

Begründung:

Der Zweckverband Sächsisches Industriemuseum als Körperschaft des öffentlichen Rechts hat im
Verbandsgebiet die Aufgabe übernommen, gegenständliches Kulturgut zu sammeln und zu bewahren,
bedeutende Industriedenkmäler zu erhalten und für die museale Nutzung zugänglich zu machen. Er
widmet sich hauptsächlich der Erforschung und Darstellung wesentlicher Bereiche der sächsischen
Industrie-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte als wichtige Aspekte von Historie und Tradition Sachsens.

Das Museum „Schauplatz Eisenbahn“, 2020 durch Kooperation der Vereine Sächsisches
Eisenbahnmuseum e. V. und Eisenbahnfreunde Richard Hartmann e. V. als Teil der 4. Sächsischen
Landesausstellung als gemeinsame Einrichtung etabliert und 2021 als gGmbH gegründet, entwickelt
das eisenbahnhistorische Areal in Hilbersdorf ständig weiter. Es ist mit einer Gesamtfläche von 260000
qm und einem wertvollen Bestand an historischen Fahrzeugen das größte europäische
Eisenbahnmuseen und gehört damit zu den bedeutendsten Spezialmuseen dieser Art.

Einreicher:

Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE/Die PARTEI
CDU-Ratsfraktion

Gegenstand:
Schauplatz Eisenbahn

Kostendeckungsvorschlag:

(Produktuntergruppe)

Status Beratungsergebnis

Beratungsfolge
(Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat)

Sitzungs-
termine

öffentlich/
nichtöffentlich

bestä-
tigt

abge-
lehnt

ohne
Empfeh-
lung

Kulturausschuss 11.01.2024 nicht öffentlich

Stadtrat 31.01.2024 öffentlich

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, sich verstärkt dafür einzusetzen, dass der „Schauplatz
Eisenbahn“, wie von dessen Trägern seit langem angestrebt, als weiteres Mitglied in den
Zweckverband Sächsisches Industriemuseum aufgenommen wird. Dabei soll der Schauplatz
Eisenbahn Chemnitz-Hilbersdorf gGmbH, dem Eisenbahnfreunde Richard Hartmann Chemnitz e. V.
und dem Sächsisches Eisenbahnmuseum e. V. im Benehmen mit den Verbandsgremien und der
Sächsischen Staatsregierung alle notwendige Unterstützung zur Schaffung der
Aufnahmevoraussetzungen nach Maßgabe der Zweckverbandssatzung gewährt werden.

Unterschrift

Eingegangen im Sekretariat
des Oberbürgermeisters

14.11.2023

15395 Cr
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Nach § 17 der Satzung Zweckverband Sächsisches Industriemuseum können auf Antrag
und durch Beschluss der Verbandsversammlung weitere Verbandsmitglieder aufgenommen
werden, wenn sie ein Industrie-/technisches Denkmal, eine Sammlung, ein Museum oder
immaterielle Hinterlassenschaften einbringen, dessen/deren industriekulturelle und
wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung der inhaltlichen Zielsetzung des Zweckverbandes
Sächsisches Industriemuseum entspricht. Diese Voraussetzungen erfüllt der Schauplatz
Eisenbahn Chemnitz-Hilbersdorf. Mit seiner Aufnahme wird der Zweckverband Sächsisches
Industriemuseum weiter gestärkt und in seinem Profil erweitert.

Durch seine Mitgliedschaft im Zweckverband kann der Schauplatz Eisenbahn als bedeutender
Standort, welcher Leistungen der sächsischen Industriegeschichte und Erlebnis- sowie
Bildungschancen vermittelt, langfristig gesichert und gemeinsam mit den anderen Museen und Anlagen
weiterentwickelt werden, die im Kontext sächsischer Industriegeschichte stehen.


